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M 80 Samstag , den 11. jVlärz abends 28 Aährgang 1916

Zeichnet die vierte Kriegsanleihe!
Die Zeichnungsfrifi läuft bis zum 22. März.

Lokales.
* Was rennt das Volk, was wälzt sich durch

die Straße ? — Es gibt Butter ! Der Andrang
bei der Ausgabe von Butter war gestern so groß,
daß die Leute stundenlang aus der Straße stehen
mußten und die Abwickelung des Geschäftes sehr
erschwert wurde. Man schreibt uns hierzu: Vor¬
gänge, wie bei der letzten Butter-Ausgabe geben
Veranlassung, die Bevölkerung zu ersuchen, künftig
nicht gleich zu Beginn der für! den Verkauf ange¬
setzten Zeit -zu kommen, da sonst unerwünschter An¬
drang entsteht. Die Abgabe der Waren ist durch
die Karten so geregelt, daß auch zu späterer Stunde
jedermann gesichert ist. Es ist nicht notwendig,
daß man stundenlang auf der Straße steht und zum
Gedränge beiträgt . Künftig wird man noch neue
Vorschriften machen, die diesen unsinnigen Ansamm¬
lungen begegnen.

* Zeichnungen für das Reichsschuldbuch. Ent¬
sprechend ihrem glänzenden Zeichnungsergebnisse
hat die dritte Kriegsanleihe der Reichsschuldenver¬
waltung fast 400000 Anträge auf Eintragungen
von Forderungen in das Reichsschuldbuch einge¬
bracht. »Bei dieser gewaliigen Anzahl läßt es sich
begreifen, daß trotz Einsetzung aller Kräfte und
obwohl zurzeit täglich etwa 2800 Eintragungen
bewirkt werden, noch nicht alle Anträge haben er¬
ledigt werden können. Diejenigen Zeichner der
dritten Anleihe, denen eine Mitteilung über die
bewirkte Eintragung noch nicht zugegangen ist,
können aber bestimmt damit rechnen, daß sie das
Venachrichtigungsschreiben, der Neichsschuldenver-
waltung in kurzer Zeit erhalten werden. Es liegt
daher für sie in keiner Weise Grund vor, aus diesem
Anlaß etwa mit Schuldbuchzeichnungen auf die
vierte Kciegranleihe zurückzuhalte».

* Wegen der Schwierigkeiten, die einzelne
stemde Verwaltungen bei der Uebernahme von über
1 Kilogramm schwerer Päckchen an Kriegs- und
Zivilgesangene im Auslande machen, ist angeordnet
worden, daß Päckchensendungen an die Gefangenen
vur noch bis zum Gewicht von 1 Kilogramm zu-
lvssig sind, sofern sie iin übrigen den Bedingungen
svhprechen Schwerere Sendungen dürfen die
Eostanstalten nur als Pakete (mit Paketkarte) zur
-poftbesörderung annehmen.

* 2n der Sitzung des Bundesrats am Donners-
Gg gelangten zur Annahme: Der Entwurf einer
Bekanntmachung über gewerbliche Verarbeitung von
^vhharz, der Entwurf des Gesetzes betreffend die
"tlt den Post- und Telegraphengebührenzu erhebende
vutzerordentliche Reichsabgabe', der Entwurf des
h' e$res  zur Aenderuug des Reichsstempelgesetzes,
, er  Antrag Braunschweigs betreffend die Aner-

w'ung der Reifezeugnisse der städtischen Studien-
halt in Braunschweig als ausreichender Nach-

her wissenschaftlichen Vorbildung im Sinne
-prüfungsvorschristen für Aerzle usw., der Ent-

Tagesbericht vom Kriegsschauplatz.
Großes Haupt -Quartier , 11. März 1916. (W .T .B . Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz
Sächsische Regimenter stürmten mit ganz.geringen Verlusten die stark

ausgebauten Stellungen°in den Waldstücken südwestlich und südlich von
Villa-Aux-Bois (20 Kilometer nordwestlich Reims) in einer Breite von
etwa 1400 Metern und einer Tiefe bis etwa 1 Kilometer. An unver-
wundeten Gefangenen fielen 12 Offiziere, 725 Mann in unsere Hand, an
Beute 1 Revolverkanone, '5 Maschinengewehre, 13 Minenwerfer.

Auf dem westlichen Maasufer wurden die letzten von den Franzosen
noch im Raben- und Cumerie-Walde behaupteten Nester ausgeräumt.
Feindliche Gegenstöße mit starken Kräften, die gegen den Südrand der
Wälder und die deutschen Stellungen weiter westlich versucht wurden, er¬
stickten in unserem Abwehrfeuer.

Auf dem Ostufer kam es zu sehr lebhafter Artillerietätigkeit besonders
in der Gegend nordöstlich von Bras, westlich vom Dorfe um die Feste
Vaux und' an mehreren Stellen in der Woevre-Ebene. Entscheidende
Jnfanteriekämpfe gab es nicht; nur wurde in der Nacht ein vereinzelter
französischer Ueberfallversuch auf das Dorf Blanzee blutig abgewiesen.

Durch einen Volltreffer unserer Abwehrgeschütze getroffen stürzte ein
französisches Flugzeug zwischen den beiderseitigen Linien südwestlich von
Chateau-Salins brennend ab. Die Insassen sind tot und würden mit
den Trümmern des Flugzeuges von uns geborgen.

Oestlicher und Balkan-Kriegsschauplatz
Nichts Neues.

wurf einer Bekanntmachung betreffend die Stell¬
vertretung von Rechtsanwälten und die Beschluß¬
fähigkeit der Vorstände von Anwaltskammern; die
Entwürfe des Etats für den Reichskanzler und
die Reichskanzlei, das Auswärtige Amt. das Reichs¬
amt des Innern , die Verwaltung des Reichsgerichts,
die Verwaltung der Marine, der Neichsjustizver-
wal ung, das Reichskolonialanit, das Reichseisen¬
bahnamt, den Rechnungshof, den Allgemeinen
Pensionsfonds, die Reichspoft- und Telegraphen-
verwaltung, die Reichsdruckerei, die Verwaltung
der Reichseisenbahnen, die allgemeine Finanzver
waltung, das Reichsschatzamt; der Etat der Reichs-
schuld, sowie die Entwürfe von Gesetzen betreffend

_Oberste .Feecesleitung.
die Feststellung des Reichshaushaltsctats uud des
Haushaltsetat d r Sckutzgebiete.

* Eine nachahmensw.rte Einrichtung hat die
Stadtsparkasse in Jena  getroffen , indem sie An¬
leihescheine über 5, 10, 20, 50 und 75 Mark für
die Beteiligung an der Kriegsanleihe ausgibt.
Allen Personen, die nicht in der Lage sind, das
kleinste, bekanntlich über 100 Mark lautende Stück
der Anleihe zu erwerben, wird dadu ch Gelegenheit
gegeben, ihr Scherflein dem Vaterlande vorzustrecken.
Die Beträge merden von der Sparkasse mit 5%
verzinst und sind zwei Jahre nach Friedensschluß
rückzahlbar. Für die eingehende Gesamtsumme er¬
wirbt die Stadtsparkasse Kriegsanleihe.



ArnLticher Tagesbericht vom 10 . März
Wrstttckev Rriegs8cksuplalL

Auf dem westlichen Maasufer wurde bei der Säuberung des Raben-
waldes und der feindlichen Gräben bei Bethincourt 6 Offiziere , 681 Mann
gefangen , sowie 11 Geschütze eingebracht.

Der Ablain -Wald und der Bergrücken westlich von Douaumont
wurden in zähem Ringen dem Gegner entrissen , in der Woevre zogen
wir unsere Linie durch die Waldstücke südöstlich von Damloup vor.

Gegen unsere neue Front westlich und südlich des Dorfes , sowie bei
der Feste Vaux führten die Franzosen kräftige Gegenstöße . In ihrem
Verlauf gelang es dem Feinde , in der Panzerfeste selbst wieder Fuß zu
faßen ; im Uebrigen wurde Angreifer unter starken Verlusten abgewiesen.

Unsere Kampfflugzeugzeuge schoßen zwei englische Flugzeuge ab,
ein Eindecker bei Wytschaete (südlich von Ipern ) und ein Doppeldecker
nordöstlich von La Basse . Der Insasse des ersteren ist tot.

Im Monat Februar war die Angriffstätigkeit unserer Fliegerver¬
bände , die Zahl ihrer weitreichenden Erkundung - und Geschwader -Flüge
hinter der feindlichen Front erheblich größer als je zuvor.

Die folgende Zusammenstellung beweist nicht nur aufs Neue unsere
Ueberlegenheit , sondern wiederlegt auch die von gegnerischer Seite beliebte
Behauptung , unsere Luftkampfverluste seien nur deshalb so gering , weil
sich unsere Flugzeuge nicht hinter die feindliche Linie wagten.

Der Deutsche Verlust an der Westfront im Februar beträgt:
Im Luftkampf durch Abschuß von der Erde —
Vermißt . . . •. . ._ 6

Im Ganzen . 6
Die Franzosen und Engländer haben verloren:

Im Luftkampf . . 13
Durch Abschuß von der Erde . . . 5
Durch unfteiwillige Landung innerhalb

unserer Linie . . 2
Im Ganzen . 20

Hierbei ist zu berücksichtigen , daß wir grundsätzlich nur die in unsere Hand
gefallenen oder brennend abgestürzten , nicht die zahlreichen sonst hinter der
feindlichen Linie abgeschossenen Flugzeuge des Gegners , zählen.

OestUckev und kalksn -llriegsscdauplrtL
Keine wesentlichen Ereignisse.

amtliche Bekanntmachung
Am Montag , den 13 . März 1916 , vor¬

mittags kommt im hiesigen StadtwaU , Distrikt
Kellergrund 7 und 8 und Rotehang 1 und 2,
nachstehendes Holz zur Versteigerung:

8 Rm . Lärchen -Nutzholz
2 Rm . Birken -Scheit,

67 Rm . Kiefern -Scheit
135 Rm . Kiefern - Knüppel

1 Rm . Kiefern -Aftholz.

Zusammenkunft um 9 Uhr am Forsthaus (Viktoria¬
straße ). Begonnen wird bei Nr . 242 um ^ 10 Uhr.

Cronberg , den 9 . März 1916.
Der Magistrat : Müller -Mittler.

Aufnahme der Vorräte an Heu u . Stroh
in der Zeit vom 12 .— 15 . März 1916.

Auf Beschluß des Bundesrats findet in der
Zeit vom 12 . bis 15 . März 1916 eine Erhebung
über die Vorräte an Heu und Stroh statt . Der
Erhebung unterliegt Heu aller Art , insbesondere
auch das Heu von Klee und sonstigen Futterpflanzen,
ferner das Stroh von Roggen , Weizen , Dinkel,
Hafer und Gerste.

Ausgenommen von der Erhebung sind:
a ) die Vorräte , die im Eigentum der Heeres¬

verwaltung stehen,
b) die Vorräte , die in der Hand eines Besitzers

20 Zentner Heu oder 20 Zentner Stroh nicht
übersteigen.

Vorräte , die sich zur Erhebungszeit unter¬
wegs befinden , sind ebenfalls anzuzeigen und
zwar von dem Empfänger . .
Die Anzeigen sind bis spätestens zum 15. ds.

Mts . im Zimmer 9 des Bürgermeisteramts zu
machen.

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebs-
inhabern , die vorsätzlich die Angaben , zu denen sie
verpflichtet sind , nicht oder wissentlich unvollständig

machen , werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark bestraft.

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebs;
Inhabern , die fahrlässig die Angaben , zu denen sie
verpflichtet sind , nicht oder unrichtig oder unvoll¬
ständig machen , werden mit Geldstrafe bis 'zu
300 Mark ' bestraft.

Cronberg , den 11 . März 1916.
Der Magistrat : Müller -Mittler.

Verordnung
betr . die Regelung des Verkehrs mit Butter.

Auf Grund der Bundesratsverordnung über
den Verkehr mit Butter vom 8 . Dezember 1915
'(RGBl . S . 807 ) wird für den Umfang des Ober¬
taunuskreises mit Ausnahme der Stadt Bad Hom¬
burg v . d . H . folgendes verordnet:

8 1-
Butter darf gewerbsmäßig in denjenigen Ge¬

meinden , welche durch Vermittlung des Kreises
Butter von der Zentral -Einkaufs -Gesellfchaft erhalten,
nur gegen Butterbezugskarten abgegeben werden.
Ein Lieferungsanspruch besteht nicht . Lieferung er¬
folgt nur soweit Ware vorhanden ist.

8 2.
Die Bezugskarten werden von den Gemeinde¬

behörden regelmäßig für zwei Wochen (Butterver¬
teilungsperiode ) ausgegeben . Die Gewichtsmenge,
auf welche sie lanten , wird nach Maßgabe der vor¬
handenen Vorräte durch die Gemeindebehörden
festgesetzt.

8 3
Für Wirtschaften aller Art , Gasthöfe , Bäckereien,

Konditoreien , Fremdenheime , Kaffeehäuser , Kranken¬
häuser , Anstalten und dergleichen müssen die Bezugs-
karien schriftlich nach vorgeschriebenem Vordruck bei
der Gemeindebehörde beantragt werden . Die darin
geforderten Angaben sind wahrheitsgetreu zu machen.

Die Gemeindebehörde bestimmt , welche der ge¬
nannten Betriebe Butter erhalten werden und in
welchen Mengen . Im Bedarfsfalls kann die Ge¬

meindebehörde für die genannten Betriebe statt d
Butterkarten Butterscheine ausgeben.

8 4.
Buttermengen , die von außerhalb in den (5

meindebezirk eingeführt werden , sind von dem E,
pfänger der Gemeindebehörde binnen drei Tag,
anzuzeigen

Hat ein Einzelverbraucher in der zur Zeit l,
Ausgabe der Bezugskarten laufenden Butten,
teilungsperiode insgesamt , sei es von außerhalb , j
es auf Grund der Bezugskarte , das Doppelte j,
Menge , die ihm nach der Bezugskarte zustehl , od,
mehr bezogen , so darf er für die nächste Butt,
Verteilungsperiode eine Bezugskarte nicht annehm.

Die im § 3 bezeichneten Betriebe haben , w«
sie Buiter von außerhalb beziehen , diese Menge
dem Antrag auf Erteilung der Butterka ' te was
heitsgetreu anzugeben . Die von außerhalb bezöge
Butter wird auf die Bezugskarte angerechnet.

8 6.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses ist,

mächtigt , alle zur Ausführung dieser Verordn »,
erforderlichen Anordnungen zu erlassen.

8 6.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehende 93,

ordnung sowie gegen die gemäß 8 5 erlasse»,
Ausführungsanordnungen werden gemäß 8 13 d,
Bundesrarsverordnung vom 8 . Dezember 1915 »,
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Gel!
strafe bis zu 1500 Mark bestraft.

8 7.
Diese Verordnung tritt am 6 . März 1916,

Kraft.
Bad Homburg v d. H . , den 3 . März 1916.

Der Kreisausschuß des Obertaunuskreises.
v Bernus , Kgl . Landrat.

*

Wird veröffentli cht.

Am Montag , den 13 . ds . Mts ., findet glei
zeitig mit der Ausgabe der Brotkarten die Vera
folgung von Butterkarten für einen zweiwöchig
Zeitraum gegen Vorzeigung der Ausweiskarte sta

Nach vorstehender Verordnung betr . Regel «,
des Verkehrs mit Butter erhalten für die Fol
Kinder nur die Hälfte der für Erwachsene vorg
sehenen Buttermenge.

Haushaltungen mit Milchvieh find nach i
Anordnung des Herrn Vorsitzenden des Kreisau
schußes in Bad Homburg v . d. H . vom '3 . März 191
grundsätzlich vom Butterbczuge ausgeschlossen.

Die vom 13 . März d . I . ab in dem hiesig!
Gemeindebezirk eingeführteButtermengen sind bim«
drei Tage bei uns Zimmer 7 des BürgermeP
amtes , anzrmelden.

Bei der hiesigen großen Butterknappheit
der Bezug von Butter von auswärts dringe,
erwünscht . Die Abgabe eingeführter Butter an i
Gemeinde wird von den Haushaltungen nij
gefordert.

Lronberg , den 10. März 19 (6.
Der Magistrat . Müller -Mittler.

Die Festsetzung der Höchstpreise fjj
Kartoffeln und die Preisstellung fi

den Weiterverkauf.
Vom 2 März 1916.

Auf Grund der 88 1, 2 , 10 der Bekam,
machung über die Regelung der Kavtoffelpreise vo>
28 . Oktober 1915 (RGBl . S . 711 ) wird folgend¬
bestimmt .:

1. Vom 16 . März 1916 ab beträgt der Höchi
preis für Kartoffeln beim Verkauf durch den Ka>
toffelerzeuger im Großhandel für die Tonne 96 Mar

2 . Beginnend mit dem 15 . April 1916 erhöht
sich am 15 . jedes Monats , letztmalig am 15. IM
die Preise für die Tonne um 6 Mark.

3 . Bei der Festsetzung der Kleinhandelshöch
preise werden die Gemeinden keiner BeschränkM
unterworfen . Die aus 8 4 der Bekanntmachu,
über die Regelung der Kartoffslpreise vom 28.
tober 1915 , (RGBl . S 711 ) sich ergebende S
pflichtung der Gemeinden zur Festsetzung v »n Hö
preisen bleibt unberührt.

4 . Die im Abschnitt 1 festgesetzten Höchstpk
gelten nicht für Frühkartoffeln aus der Ernte l"
Der Preis für den Doppelzentner tnländi
Frühkartoffeln darf beim Verkauf durch den
zeuger 20 Mark nich * übersteigen . Als Frühkart
gelten Kartoffeln , die vor dem 15 . August 1
geliefert werden . Die Gemeinden sind zur ”
setzung von Kleinhandelshöchstpreisen für FrÜ
toffeln (8 4 der Bekanntmachung über die Regel



der Kartoffelpreise vom 28 . Oktober 1918 (RGBl.
S > 711]) berechtigt aber nicht verpflichtet.

8 . Die Bekanntmachung über die Festsetzung
der Höchstpreise für Kartoffeln und die PreissteÜung
für den Weiterverkauf vom 28 . Oktober 1916
(RGBl . S . 799) tritt mit dem Ablauf des 14. März
1916 außer Kraft.

6 . Diese Bestimmung tritt mit dem 13. März
1916 in Kraft.

Berlin den 2. März 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers , gez Delbrück.*

Wird veröffentlicht.
Cronberg , den 10. März 1916.

Der Magistrat . Müller -Mittler.

Hmtlicbef utterausgabe.
Montag , den 13. März , vormittags 9 Uhr,

kommen folgende Futtrrartikel in der Turnhalle zur
Ausgabe : Kleie für Monat März , Rindvieh 18
Pfd ., Ziege 6 Pfd ., Pferde und Schweine wie sonst.
Futterzucker für Pferde je Ztr . 16 Mk., Schweizer
Daris , Leinkuchenmehl, Rapsschrot.

Es wird dringend gebeten, die leeren Säcke
abzugeben . Die bestellte Hirse wird nicht geliefert.

Zm Auftrag des Magistrats:
Phil. p . Henrich, Stadtverordneter.

Betr. Ablieferung von Gegenständen
aus Kupfer, Messing und Reinnickel.

Die Ablieferung der Gegenstände hat im Erd¬
geschoß der Turnhalle (Hch Ivmterstraße ) stets von
nachmittags 2 Uhr ab nach Bezirken zu erfolgen, und
zwar am:
(S . März : Altkönigstraße, Burgweg , Feldbergweg,

Friedensweg, Gartenstraße , Hainstraße,
Zaminstraße und Aönigsteinerstraße.

J5 . März : Eichenstraße, Untere Höllgasie, Kleiner
Römerberg , Römerberg, Synagogeustraste,
Steinstraße und Vogelgesangstraße.

(7 . März : Adlerstraße, Burgerstraße, Grabenstraße,
Große und Kleine Hinterstraße, Hartmut-
straße, Katharinenstraße , Neuerbergweg,
Rumpfstraße, Schreyerstcaße und lvilhclm-
Bonnstraße.

20 . März : Doppesstraße, Hauptstraße, Obere Höll-
gasse, Schloßstraße, Tanzhausstraße.

22 . März : Mammolshainerweg . Mauerstraße , pferd¬

straße, Scheibenbuschweg, Schirnstraße.
Talstraße , Talweg und Unterer Talfeld¬
weg.

24. März : Bahnhofstraße, Bleichstraße, Frankfurter¬
straße, Güterbahnhof , Heinrich Winter»
straße, Krankenhausstraße , Krönt aal,
Kronthalerweg , Lin denstruth,Minnholzwea,
Gberhöchstädterlandstr., Schafhof , Schiller¬
straße und Schönbergerfeld.

Die Abfertigung von Personen , die an dem für
sie bestimmten Tage nicht erschienen sind, kann an
anderen Tagen immer erst dann geschehen, wenn die
an diesem Tage zur Ablieferung Verpflichteten abge¬
fertigt sind.

Eronberg , den 6. März fstIS.
Der Magistrat . Müller -Mittler.

Für Gegenstände aus fKupfer , Messing und
Reinnickel werden gemäß § 7 Anmerkung 1 der
Bekanntmachung auf der Rückseite der blauen „An¬
ordnung " nur die niedrigeren Preise mit Beschlägen
vergütet , falls an ihnen vorhandene Oesen , Ringe,
Handhaben , Stiele , Griffe und Versteifungen aus
Eisen , Holz und dergl . vor der Ablieferung nicht
entfernt worden sind.

Im Ablieferungstermin findet die Entfernung
von Beschlägen keinesfalls statt.

Cronberg , den 10. März 1916.
Der Magisttat . Müller -Mittler.

Verbot des Füllens von Nußbäumen.
Das Kriegsministerium teilt mit Nr . V . II.

880/l . f6. KRA. folgendes mit:
„Zahlreiche hier eingegangene Anfragen kaffen

erkennen, daß die BekanntmachungV . II. 206/1 *. 15.
KRA. betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung
von Nußbaumholz und stehenden Nußbäumen vom
f5. \.  lstfS in weiteren Kreisen unrichtig aufgefaßt
wird. So herrscht teilweise die Ansicht vor, daß die
beschlagnahmten Nußbäume niedergelegt und der
Heeresverwaltung zur Verfügung gestellt werden müßten.
Dies ist zur Zeit nicht beabsichtigt, vielmehr handelt
es sich zunächst nur um eine Ermittlung des Bestandes
der vorhandenen Nußbäume und des Nußbaumholzes."

Zm Anschluß an die Bekanntmachung Nr. V . II.
206/j f. fS. KRA. wird daher bis auf weiteres ver¬
boten, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des
steüv. Generalkommandos Nußbäume aller Art zu

fällen, sowie Verträge abzuschließen, die aus den
Erwerb nicht gefällter Nußbäume gerichtet sind.

Von seiten des Generalkommandos.
Der Ehef des Stabes:

de Graa ff,
Generalleutnant.

Frankfurt a. M ., 29- Februar 1916.
lVird veröffentlicht.

Cronberg , den 7. März 1916.
Der Magistrat . Müller Mittler.

«Wk MM SUlk jll MB
Sexta bis Obertertia mit Vorschule

Beginn des Sommerfemestersam 28. April.
Zu Ostern findet die Aufnahme neuer Schüler

(Knaben und Mädchen) statt. Zn die unterste Klaffe
der Vorschule können solch« Kinder eintreten, die bis
zum f. Oktober ds. Zrs. das 6 Lebensjahr vollenden,
in die übrigen Klaffen diejenigen, welche genügende
Reife Nachweisen. Aus Ivunsch wird fakulativer
Lateinunterricht erteilt.

ZmZnteresse der Schüler wird darauf aufmerksam
gemacht, daß e- sich enipfiehlt, den Eintritt in die
höhere Schule nicht weiter als bis zum f0. Lebens-

, fahre hinauszuschieben, da allere Schüler in der Regel
mit 1*1 Jahren die Schule verlassen, chne da- Ziel
derselben erreicht zu buben.

Anmeldungen, denen bei schulpflichtig werdenden
Kindern Geburt-- und Impfschein beizufügen ist, wolle
man bis zum f. April bei Herrn Rektor Schilgen

- einreichen.'
Cronberg i. T ., den 28. Februar 1916.

Das Kuratorium . Müller -Mittler

{Br crondfra und llilWWi o.m.u.fj.
Einladung

zur

53. ordentl. Hauptversammlung
am flloniag äen 13. JMärz 1916, abends 81/* Uhr bei Herrn

Philipp Weinig „zur Krone " .
Tagesordnung:

1. a ) Bericht des Vorstandes über das Jahr 1913;
d ) „ „ „ „ Revisionen;

2. Bericht des Aufsichtsrats über seine Revisionstätigkett im
verflossenen Jahre;

3. Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung der Bilanz;
4. Genehmigung der Bilanz und Entlastung von Vorstand und

Aufsichtsrat;
8 . Beschluß über die Verteilung des Reingewinns.

Dev Hlorfiherröü öes AuffrcHtsvats.
A. Wirbelauer.

Die Bilanz liegt vom6. März ab 8 Tage zur Einsicht, während der
Kassenstunden offen. _

Die Jahresrechnung der Krankell-
unterstützungskaffeCronberg(Zuschußkasfe)
liegt laut 8 25 der Statuten von heute
ab, 8 Tage auf Zimmer8 des Bürger¬
meisteramtes zur Einsicht offen.

Cronberg , den 11. März 1916.
Der Vorstand.

i li Hip
mit Zubehör , in der Margarctenftraße , zu vermieten.

Bürgermeister Kopp, Schonberg.

Baugewerkfßufe Offen ßacß a.M.
den prenß . Anßaften gfeicßgeftetTi.

Der Großß. Direfttor
Prof. Hugo Eßerßardt-

Schöne

zu vermieten. Hauptstraße 5.

Cifdi 1 slntürlgsr
kleldsrickrank.  SS,.
Segen stiftet die Frau

wenn sie die Ihren
nie ohne Kaiser ’*
Brust -Caramellen
auf die Straß,
läßt ! Dann bleiben
Äaiarrhe beim Hätz,
lichsten Wetter aus.
Von Millionen im

Gebrauch bei
Husten, Heiserkeit, Brust -Katarrh , Ver
schleimung, Krampf- und Keuchhusten

Hochwillkommenjedem Krieg r.
AA Zeuenisse von Aerzte und

Private . Paket 25  Pfennig.
Dose 50 Pf .,. Kriegspackung 15 Pfg.
Achte auf die Schutzmarke 3 lairn en.

Zu haben in Apotheken sowie bei
Karl Kerstnvr in Oronbsrg.

W Wohnungen
mit prachtvoller Aussicht, mit
Balkon , 4 Zimmer , Küche,
Bad und Zubehör zu vermieten.

Näheres Hauptstraß e 22.
für Geflügel,
und Schweine
wagen - und
sackweise, billig

Liste frei.
Mühle Au erbach  219 Hessen.

l

WlllllW lllf die kkikWIllkW
werden kostenfrei enPegengenommen bei unserer
Hauptkasse in Wiesbaden (Rheinstraße 42) den
sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen , so¬
wie den Kommissaren der Nassauischen Lebensver-
stcherungsanstalt.

Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks
Einzahlung auf die Kriegsanleihen werden 61/4°/»
und , falls Landesbankschuldverschreibungen verpfän¬
det werden , 6°/o berechnet.

Sollten Guthaben aus Sparkassenbüchern der
Nassauischen Sparkasse zu Zeichnungen verwendet
werden , so verzichten wir auf Einhaltung einer
Kündigungsfrist , falls die Ikiihnunßku bei ouserru vor-
gkiumuteik Zeichuungsstkllrll erfolgt.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits
zum 31. März.

Direktion 6er ^ assauiscken Lsnctesbank.

Gedörrtes ßaidekraut
als Ersatz für Stroh und zum Decken von Erdbeerfeldern sehr
geeignet , offeriert waggonweise •

Hlbert Straus,
_ Frankfurt a . M .-West, Kurfürstenstraße 20.

(kMVkß-WSllklß
Zn unfern Hause Schreyerstraße 25 ist eine

Wohnung von 3 Zimmern
Mt Bad, niardarde, Wafchküdie, Gaden

usw. zu vermieten.

Näheres bei fiem rieb L,okm ann.
WsWWUll ^"^ Nsh-?« °G-!chKs.°i-.



Deut[che ksicksMatzciNiosiiungsn
Deuirdie Rsichsönlßihßj . ««»« , m»»,

(Vierte Kriegsanleihe .)
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden 4V2% Rdchsschatzanweisungen und 5°/» Schuldver¬

schreibungen des Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
vre Schuldverschreibungen sind seitens des Reichs bis zum 1. Oktober 1924 nicht kündbar ; bis dabin kann also

auch ihr Zinsfuss nicht herabgesetzt werden . Die Inhaber können jedoch über die Scbulverscbretbungen wie über jedes
andere Llertpapier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung ufw .) verfügen.

Bedingungen.
1. Zeichnungsstslle ist die Reichsbank . Zeichnungen werden

von §olMLbM(!, den 4. Man an bis Mttwock, den 22. [Harz, mittags 1 Uhr
bei dem Kontor der Reichshaupfbank für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr . 99 ) und bei allen Zweiganttalren der Reichsbank mit

Kasseneinrichtung entgegengencmmen . Die Zeichnungen können aber auch durch Vermittlung
der Königlichen 5eehandlung (Preußischen Staatsbank ) und der RreuHilchen Central -Senollenkchaftskaffe in Berlin , der Königlichen Baupf*

bank in Nürnberg und ihrer Zweiganftalten , sowie
sämtlicher deutl 'chen Banken , Bankiers und ihrer Filialen,
sämtlicher deutfdien öffentlichen Sparkaffen und ihrer Verbände,
jeder deutschen hebensverfjcherungsgefelischaft und
jeder deutschen Kreditgenollenschaft erfolgen.

Zeichnungen auf die 5 °/o Reicbsanleibe nimmt auch die polt an allen Orten am Schalter entgegen . Auf diese Zeichnungen kann die Vollzahlung
am 31 . März / sie muss aber spätestens am 18 April geleistet werden . Wegen der Zinsberechnung vgl . Ziffer 9 , Schlußsatz.

2 . Die 8 cbal 2 ÄnWeisungen sind in 10 Serien eingeteilt und ausgefertigt in Stücken zu : 20000 , 10000 , 5000 , 2000 , 1O0O, 500 , 200 und 100 Mark
mit Zinsscheinen zahlbar am 2 . Januar und 1. Juli jedes Jahres . Der Zinsenlauf beginnt am 1. Juli 1916 , der erste Zinsschein ' ist am 2. Januar 1917
fällig . Welcher Serie die einzelne Schatzanweisung angehört , ist aus ihrem Text ersichtlich.

Die Reichsfinanzverwaltung behält sich vor , den zur Ausgabe kommenden Betrag der Reichsschatzanweisungen zu begrenzen ; es empfiehlt sich
deshalb für die Zeichner , ihr Einverständnis auch mit der Zuteilung von Retchsanleihe zu erklären.

Die Tilgung der Schatzanweisungen erfolgt durch Auslosung von je einer Serie in den Jahren 1923 bis 1932 . Die Auslosungeg finden im
Januar jedes ' Jahres , erstmals im Januar 1923 statt ; die Rückzahlung geschieht auf dem auf die Auslosung folgenden 1. Juli , Die Inhaber der
ausgelosten Stücke können starr der Larzabtung viersinbalbprozentige bis 1. Juli 1932 unkündbare Scbulverscbreibungen fordern.

3 . Die Reicbsanleibe ist ebenfalls in Stücken zu 20000 , 10000 , 5000 , 2000 , 1000 , 500 , 200 und 100 Mark mit dem gleichen Zinsenlauf und den
gleichen Zinsterminen wie die Schatzanweisungen ausgefertigt.

4 . Der Zsichnungspreis beträgt:
für die 4 ^ "/ « Rricbsschatzanweisungen 93 Mark,

„ „ F °/ « Reicbsanleibe , wenn Stücke verlangt werden , 98,50 Mark,
„ „ 5 °/o „ , wenn Eintragung in das Reicbsscbuläbucb mit Sperre

bis 15 . April 1917 beantragt wird , 98,30 Mark
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinsen (vgl Ziffer 9) .

6. Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin bis zum 1. Oktober 1917
vollständig kostenfrei aufdewahrt und verwaltet . Eine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt ; der Zeichner kann sein Depot jederzeit —
auch vor Ablauf dieser Frist — zurücknehmen . Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgefertigten Depotscheine werden von den Darlehnskassen wie
die Wertpapiere selbst beliehen.

6. Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten, Bankgeschäften, öffentlichen Sparkassen, Lebensversicherungsgesellschaften und Kreditgenossenschaften
zu haben '. Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen . Die Zeichnungsscheine für die Zeichnungen
bei der Post werden durch die Postanstalten ausgeaeben.

7 . Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt. Ueber die Höhe der Zuteilung entscheidet die Zeichnungsstelle. Besondere Wünsche wegen
der Stückeluna sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf der Vorderseite des Zeichnungsscheines anzugeben . Werden derartige Wünsche nicht zum
Ausdruck gebracht , so wird die Stückelung von den Vermittlungsstellen nach ' ihrem Ermessen vorgenommen . Späteren Anträgen auf Abänderung der
Stückelung kann nicht stattgegeben werden.

■8 . Die Zeichner können die ihnen zugeteil en Beträge vom 31 . März d . I . an jederzeit voll bezahlen.
Sie sind verpflichtet:

30 °/« des zuaeteilten Betrages spätestens am 18 . April d. I .,
£07 « „ „ „ „ „ 24 . Mai d. 3 ,
257 « „ „ „ „ „ 23 . Juni d. 3 -,
25 °/ ° „ „ „ „ „ 20 . Juli d. I . „ . - . .

zu bezahlen . Frühere -Teilzahlungen find zulässige jedoch nur in runden und durch 100 teilbaren Beträgen d'es Nennwerts . Huch die Zeichnungen
bis ju 1000 Mark brauchen nicht bis jum ßinzablungstermin voll bezahlt zu werden . Teilzahlungen sind auch auf sie jederzeit , indes nur
in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwertes gestattet ; doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werden , wenn die Summe der fällig
gewordenen Teilbeträge wenigstens 100 Mark ergibt . ^

Beispiel : Es müssen also spätestens zahlen : die Zeichner von Jt  800 : ^ 100 am 24. Mai , JC  100 am 23. Juni . Jt  100 am 20. ouit;
die Zeichner von JC  200 : M ICO am 24. Mai , M 100 am 20. Juli;
die Zeichner von Jt  100 : Jt  100 am 20. Juli.

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen , bei der die Zeichnung angemeldet worden ist. . ~ -
Die am 1. Mai d . I . zur Rückzahlung fälligen 89 000 900 JMark 4 °/o Deutsche Reicbsscbatjanweisungen von 1912 Serie II werden

— ohne Zinsschein — bei der Begleichung zugeteilter Kriegsanleihen zum Nennwert unter Abzug der Stückzinsen bis zum 30 . April in Zahlung genommen.
Die im Laufe befindlichen unverzinslichen Scbatzscbeine des Reichs werden — unter Abzug von 50/0  Diskont vom Zahlungstage , frühestens

aber vom 31 . März ab , bis zum Tage ihrer Fälligkeit — in Zahlung genommen.
9 . Dächer Zinsenlauf der Anleihen erst am 1. Juli 1916 beginnt , werden auf sämtliche Zahlungen für Reichsanleche 5 °/g, für Schatzanweifimgen 4 ' /, °/,

Stückzinsen vom Zahlungslage , frühestens aber vom 31 . März ab , bis zum 30 . Juni 1916, zu Gunsten des Zeichners verrechnet ; auf Zahlungen nach
dem 30 Juni hat der Zeichner die Stückzinsen vom 30 . Juni bis zum Zahlungstage zu entrichten . Wegen der Postzeichnungen siehe unten.

Beispiel : Von dem in Ziffer 4 genannten Kaufpreis gehen demnach ab:
' " - > c) am

24. Mai
36 Tage

I. bei Begleichung von Ncichsanleitie a ) bis zum
81. März

b) am
18. April

5°/, Stückzinsen für 90 Tage 72 Tage
— 1,25' /, 1,-A

Tatsächlich zahlen - jder Betrag also nur / «intro.0mt9

97,25' /, 97,50' /,
97,05' /, 97,30°/o

0,50' /0
98,- “/„
97,80' /,

II. bei Begleichung v.Rcichsschatzanw. ck) bis zum
31. März

e) am
18. April

l) am
24. Mai

4'/,"/» Stückzinsen für 90 Tage 72 Tage 36 Tage
— 1,12" /, 0,90' /, 0,45°/,

Tatsächlich zu zahlender Betrag also nur 93,87° °/, 94,10' /, 94,55' /,

chiebt, um 25 Pfennig , bei den Schatz-

40 .

Bei der Reichsanleihe erhöht sich der zu zahlende Betrag für jede 18 Tage , um die sich die Einzahlung weiterhin verf
anweisungen für jede 4 Tage um 5 Pfennig für je 100 Mark Nennwert . _ „ , , . .. „ „ v
Bei ßostzeiebnungen (siehe Ziffer 1, letzter Absatz ) werden auf bis zum 31 . März geleistete Vollzahlungen . Zinsen für 90 Tage (Beispiel I a)

auf alle anderen Vollzahlungen bis zum 18 April , auch wenn sie vor diesem Oage geleistet werden , Zinsen für 72Tage (Beispiel 1b ) vergütet.
Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden für die Reichsanleihe sowohl wie für die Schatzanweisungen auf Antrag vom Rerchsbank -Direktormm
ausgestellte Zwisebensebeins ausgegeben , über deren Umtausch in endgiltige Stücke das Erforderliche später öffentlich bekannt gemacht wird . Die
Stücke unter 1000 Mark , zu denen Zwischenscheine nicht vorgesehen sind , werden mit größtmöglicher Beschleunigung fertiggestellt und voraussichtlich im
August d. 3 . ausgegeben werden.

Berlin,  im Februar 1916 . Relchsbank - DirektoNUM.
Haven stein . v . Grimm . ,
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